
  

Herzlich willkommen
 zur Aufklärungsveranstaltung

nach § 5 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

Landesamt für ländliche Entwicklung Landwirtschaft und 
Flurneuordnung (LELF)

Frau Frömer
Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung

 im Land Brandenburg (vlf)
  Dr. Rolf-Denis Kupsch 



               

Ihre Informationsquelle

http://www.vlf-brandenburg.de/

 ↳ Aktuelles zur Bodenordnung

 

 ↳
Downlo
ads









  

Flurneuordnung / Flurbereinigung 

Wie wird ein 
Verfahren 
ausgelöst?

Wie wird sie 
durchgeführt ?

Wer sind die 
Akteure?

Wieviel kostet 
mich das ?

Welche Vorteile 
entstehen?

Wie lange 
dauert das 
Verfahren?

www.learn-line.nrw.de



  

Flurbereinigung/Flurneuordnung???



Eigentum in Deutschland
Kleinste Einheit:                            Flurstücke 

Zusammengefasst in                     Fluren 

Zusammengefasst in                     Gemarkungen

Anzahl Gemarkungen in einer Gemeinde

Flurstücke verzeichnet im: Grundbuch 
(Eigentumsnachweis, Rechte, Grundschulden)

und                                         Kataster (ALKIS )

        (Kartenwerk, Lage und Größe) 



Eigentum in Deutschland
 Das Recht auf Eigentum wird durch Artikel 14 Absatz 1 des 

Grundgesetzes (GG) verfassungsrechtlich geschützt.  

Artikel 14 Absatz 2 weiter: 

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Allgemeinwohl 
dienen."

 



  

Ausgangspunkt:
Entwicklungsgrundlage

Eigentum

Investition
Betriebsstandorte
Melioration
ländliche Wege

Beleihung

Bewirtschaftung
 (Pflugtausch)

Verwaltung 
(Anzahl der Eigentümer)



Flurneuordnung ist:
    Meist kleinere verstreute Flächen (zersplitterter Grundbesitz) werden zu 

größeren und damit effektiver nutzbaren Flächen zusammengefasst.  

Im Rahmen der Flurbereinigung werden auch Wege, Straßen und 

Gewässer hergestellt.



  

134 Verfahren, 232.000 ha, 8% Landesfläche
(= über 125.000 Bodeneigentümer)

vlf
Kyritz

Christdorf

Im Land gibt es viele Verfahren!!!

LELF 
Neuruppin



  

Christdorf



  

Wie wird ein Verfahren ausgelöst?
● Anträge und Vorrecherche (LELF)
● Vorarbeiten (vlf)
● Entscheidung nach Auswahlkriterien durch
 Ministerium (MLUL) und Landesamt (LELF)
   – Aufnahme ins
    Flurneuordnungsprogramm 

● Ausarbeitung eines Abgrenzungsvorentwurfs mit 
 Kostenschätzung und Finanzierung

● Begründung warum gerade in diesem Gebiet Bodenordnung notwendig ist 

● Erarbeitung von Vorschlägen zur Beseitigung von Defiziten
 

● Interaktion mit Entscheidungsträgern und Betroffenen



  

Verfahrensgebiet

Flurneuordnung
   „Christdorf“



  

Verfahrensgebiet

Flurneuordnung
   „Christdorf“



  

Verfahrensgebiet

Flurneuordnung
   „Christdorf“















Ziel des Verfahrens?
Flurneuordnungsverfahren gemäß §§ 1 und 37 oder § 86 FlurbG

● Herstellung der Verfügbarkeit des

Eigentums an Grund und Boden durch

Flurbereinigung

● Verbesserung der Erschließung durch rechtliche 

Sicherung

 des vorhandenen Wegenetzes und ländlichen 

Wegebau



  

Verfahrensablauf: 
Vorarbeiten

↓

Legitimation (Ermittlung der Beteiligten)

↓

Umringsvermessung

↓

Wertermittlung

↓

Planwunschgespräche

↓

Zuteilung+Besitzeinweisung

↓

Vermessung der neuen Grundstücke und Einweisung

der Beteiligten

↓

Erstellung des Bodenordnungsplanes

↓

Berichtigung der öffentlichen Bücher



  

Gräben auf 
fremdem Grund  

Als Acker genutzte 
Wegeflurstücke

Weg auf privatem Grund 
ohne Flurstücksbildung

Veränderung in der        
Nutzungsart am Waldrand

Siloanlagen auf zahlreichen 
Privatgrundstücken 

   Herausforderung im ländlichen Raum:
        Ungeregelte Eigentumsverhältnisse hemmen die  

    Entwicklung  



  

 Situation des Einzelnen 

 = Zersplitterter Grundbesitz in 6 Flurstücken  

   Herausforderung im ländlichen Raum:
        Ungeregelte Eigentumsverhältnisse hemmen die  

    Entwicklung  



  

Bestimmung von Tauschwerten nach Nutzungsart und 
Fruchtbarkeit entsprechend der tatsächlichen Verhältnisse

    

Leitungstrassen werden abgewertet  

          Durchführung der Wertermittlung  

Bauflächen in Anlehnung 
an die Bodenrichtwerte

Bewertung von Wegen       
entsprechend ihrer wirklichen Lage

  Acker – und Grünland entsprechend der Bodenpunkte



  

          Ausweisung des Einlagewertes
            für den Einzelnen

             durch Verschneidung mit dem Kataster      



  

                   Heraustrennen der
                      Neuordnungsflächen 
                      durch Umringsvermessung  

innerhalb des 
Umringes Auflösung 

des Altkatasters   



  

                   Auflösung des Altkatasters



  

G

          Grundlage der Planung:Grundlage der Planung:
         Topographische Verhältnisse an Hand spezieller 

Luftbildauswertungen



  

           Neugestaltung und Ausbau des  
        Wege- und Gewässernetzes

            Herstellen von Planungsrecht   

Spurbahn Beton   
(mit Fördermitteln der Flurbereinigung)

Strauchhecke als landschaftsgestaltende 
Anlage (mit Fördermitteln Dritter) 

Asphaltstraße
(mit ILE- Fördermitteln)  



  

                     Ausbaubeispiel
     

                      „Pastorplan“

  



  

       Ausgleich +
 Ersatz

  



  

Flurneuordnung
gestern/    heute



  

                 Blockgrenzenbildung  

  

 Neue Wege- und Gewässerflurstücke 
bilden das Grundgerüst für die
                Neuzuteilung                           



  

 Neue Wege- und Gewässerflurstücke 
bilden das Grundgerüst für die
                Neuzuteilung                           

                 Blockgrenzenbildung  

  



  

 ● Auflösung von Nutzungskonflikten   
    

    

 ● Zusammenlegung von Splitterbesitz      

            

       Abfrage der Zuteilungswünsche 
    

 ● Landerwerb zu Gunsten der Landwirtschaft
    durch Landverzicht      

            

            Planwunschgespräche mit jedem 
Eigentümer

      



  

                          Neuzuteilung / Bildung der           
   Abfindungsflurstücke

      



  

Landabfindung    Beispiel des Einzelnen

                          Neuzuteilung / Bildung der           
   Abfindungsflurstücke

      



  

        Gegenüberstellung von alt & neu
           Vorteile der Bodenordnung

            Alt                                                           Neu

→ Übereinstimmung von Örtlichkeit und Kataster    
→ zusammengeführter Besitz      
→ wirtschaftlich geformte Grundstücke    

→ Wegeanbindung für jedes Grundstück   

→ keine Überbauungen    

→ Klarheit hinsichtlich der Lage    

→ ausgebaute Hauptwirtschaftswege    



  

Vorarbeiten 1,5 Jahre 

↓

Legitimation (Ermittlung der Beteiligten)       1. Jahr

↓

Umringsvermessung 1. Jahr

↓

Wertermittlung und Wege- und Gewässerplan 2. und 3. Jahr

↓

Planwunschgespräche 4. Jahr

↓

Zuteilung+Besitzeinweisung 5. Jahr

↓

Vermessung der neuen Grundstücke und Einweisung

der Beteiligten 6. Jahr

↓

Erstellung des Bodenordnungsplanes 7. und 8. Jahr

↓

Berichtigung der öffentlichen Bücher im 9. Jahr

Wie lange dauert das ?



  

Kosten

Vermessungskosten Ausbaukosten

www.verdien-geld.info/images/Geld.jpg



  

Kosten

Vermessungskosten

Verfahrenskosten Ausführungskosten60 % 40 %

§ 104 FlurbG

trägt das Land

§ 105 FlurbG

- Ausführung der Flurbereinigung
- trägt die Teilnehmergemeinschaft 

Förderung derzeit:
75 % Brutto 

Davon 25% Eigenanteil

www.verdien-geld.info/images/Geld.jpg



  

Kosten Feldlage
am Beispiel des Verfahrens Wulfersdorf 

2.600 ha Fläche
230 Teilnehmer

Gesamtkosten Vermessung: 640.000 €

60 % Verfahrenskosten 

ca. 384.000 €

- trägt das Land

40 % Ausführungskosten 

ca. 256.000 €

- trägt die TG

75 % Förderung
192.000 €

25 % Eigenanteil

64.000 € 

2.600 ha Fläche

ca. 25 €/hagrober Überschlag:

Der Beitragsmaßstab bestimmt sich nach dem Wert der neuen Grundstücke 
- noch nicht ermittelt



  

Kosten Ausbau Feldlage

2.000 ha Fläche
400 Teilnehmer

Pro Weg je nach Ausbau z.B.: 1000m Asphalt  200.000 € Brutto 

derzeit 
75 % 
Brutto 

150.000 €

- trägt Bund und Land

derzeit 25 %  
Brutto-Eigenanteil 

50.000 € 

- trägt die TG

2.000 ha Fläche

ca. 25 €/hagrober 
Überschlag:

Der Beitragsmaßstab bestimmt sich nach dem Wert der neuen Grundstücke 
- noch nicht ermittelt



  

Aufbringung der Eigenanteile
● Solidarische Aufbringung durch alle Beteiligten, im Regelfall  

durch Beitragshebung
➔ Verteilung der Kosten nach Wert der neuen Grundstücke

● Unbare Leistungen (Sachleistungen)

● Alternativ Mittelbereitstellung durch Dritte
 (Kommunen,  Landwirtschaftsbetriebe) 

Möglichkeit der Vorfinanzierung durch den Verband und 
Rückführung in Raten



  

Wer sind die Akteure ?

Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Vertretung ist der Vorstand

www.landentwicklung.bayern.de/internet/stmlf/

      

Ministerium für 
Infrastruktur und 
Landwirtschaft
MIL

Landesamt für Ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft und Flurneuordnung
LELF

ÖbVI
Vermessung

Die TG wird beim Treffen der Entscheidungen behördlich 
durch das LELF begleitet 

    
    

    
    

    
  

Träger 
öffentlicher 
Belange (TöB)

Verband für Landentwicklung 
und Flurneuordnung 
Brandenburg vlf

                      
                      

      
      



  

www.landentwicklung.bayern.de/internet/stmlf/

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und 
Flurneuordnung
LELF

stellt den Fachvorstand (FV)
Aufgabe:
- sichert im Rahmen der vorbeugenden Aufsicht die fachlich und
  rechtlich richtige Verfahrensdurchführung
-  ist ständiger Vertreter des Vorstandsvorsitzenden

Verband für Landentwicklung und Flurneuordnung 
Brandenburg 
vlf
Projektleitung und Bearbeitung durch fachkundiges Personal
Aufgabe:
- Sichert die qualitäts- und zeitgerechte Bearbeitung
- Fördermanagement

Bearbeitung



  

Einbeziehung der Teilnehmer
Mit Einleitungsbeschluss entsteht die 
Teilnehmergemeinschaft (TG)

Wählt aus allen 
Grundstückseigentümern 
und Rechtsinhabern einen 
Vorstand

Bedient sich eines 
Fachvorstandes und 
des Verbandes

Entscheidet die Geschicke des 
Verfahrens maßgeblich mit und ist 
Bindeglied zur Behörde

Neuzuteilung erfolgt 
soweit wie möglich 
aufgrund der Wünsche 
Planwunschgespräche

Vor der Zuteilung: 
Abstimmungsgespräche 

Auch Abgabe von 
Land  gegen Geld 
(„Landverzicht“) 
möglich

www.birenbach.de/veranrau/bu
erger.jpg



  

Die wichtigsten
Verwaltungsakte (VA) 
im Verfahren:

 Anordnungsbeschluss, Wertfeststellung,  Bodenordnungsplan, 
Ausführungsanordnung, Schlussfeststellung u.a.

 

Jeder Teilnehmer hat das Recht 
Entscheidungen behördlich 
überprüfen zu lassen!



  

Häufig gestellte Fragen

● Verletzt das Verfahren meine Grundrechte

- nein es hilft sie zu bewahren

Verfügbarkeit über den Grundbesitz wird wiederhergestellt

● Muss ich teilnehmen?        Ja, wenn Bodeneigentum im Gebiet

● Wie erhalte ich Informationen?

Pflicht die öffentlichen Bekanntmachungen zu verfolgen

bei wichtigen Schritten informiert die Behörde zusätzlich 

Aushänge, Zeitungen, Schreiben, Internet, vlf-brandenburg.de

● Ist der Grundstücksverkehr eingeschränkt?           Nein

● Veränderungssperre? Was muss ich der Behörde mitteilen?

neue Einfriedungen, Dauerkulturen, Rodungen usw.



  

Häufig gestellte Fragen

● Wieso bin ich Teilnehmer?

- die Behörde legt den Einwirkungsbereich, also das 
Flurneuordnungsgebiet zweckmäßig auf Basis der 
Voruntersuchung fest 

●  Um wie viel m² wird sich die Fläche meines Ackers 
verringern?

wertgleiche Fläche, je nach Qualität der Böden

+     bei etwas schlechteren Böden bei  oder

-     Qualitätssteigerung 

als eingebracht.

 



  

Häufig gestellte Fragen

● Was ist mit meinen 1000m² Wohngrundstück?

-  ggf. Ausnahmeentscheidung

● Wo soll die „neue“ Ackerfläche sein?

 - Berücksichtigung der Wünsche

 - ähnliche Lage

 - nach Nutzung zusammengefasst und erschlossen

● Was passiert mit dem Pächter?

- Pachtverträge bleiben auch bei Lageänderung bestehen

- Pachtanpassung nach Einweisung in den Besitz verhandeln
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